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EDITORIAL 
 
           
 Mörigen, April 2022 
 
 
Liebe Mörigerinnen und Möriger 
 
Anlässlich der Gemeindeversammlung im Herbst wurde ich von Ihnen, liebe Mörigerinnen und 
Möriger, in den Gemeinderat gewählt. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich 
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken. Mir liegt viel am Wohlergehen der 
Gemeinde, da ich nicht nur in Mörigen aufgewachsen bin und hier wohne, sondern auch hier 
arbeite. Mit meiner Arbeit als Gemeinderat möchte ich etwas zur Entwicklung von unserem 
Dorf beisteuern und meiner Persönlichkeit mehr fachliches Wissen aneignen. 
 
Bereits im Dezember wurde ich von meinem Vorgänger, Stefan Gerber, in das Ressort 
Infrastruktur und Bau, Forst- und Landwirtschaft eingeführt. Er hat mir die laufenden Dossiers 
aus der Baukommission übergeben und ich konnte gut informiert in mein neues Amt starten. 
Und los ging es ohne grosse Anlaufzeit. Bereits in der ersten Woche im Amt kam von den 
Gemeindediensten eine Meldung. Es stellte sich bei Spülarbeiten der Regenwasserleitung an 
der Seestrasse heraus, dass diese mit Wurzeln durchwurzelt ist. Mittlerweile kann das Wasser 
wieder durch die Leitung ablaufen. Die ersten Sitzungen im Gemeinderat und in der 
Baukommission waren Neuland für mich. Vor allem das leiten einer Sitzung in der 
Baukommission war eine Premiere. Mit einem bereits gut eingespielten Team ist dieser Start 
gut gelungen und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 
 
In nächster Zeit freue ich mich darauf, mehr über die Abläufe und Aufgaben innerhalb der 
Gemeinde zu erfahren und viele interessante und angeregte Gespräche zu führen.  
Nun wünsche ich Ihnen einen schön blühenden Frühling und einen Sommer mit etwas mehr 
Sonnenstunden als im 2021. 
 
«Aues Guetä u blibet gsung.» 
 
 
Simon Tschannen, Gemeinderat 
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AUS DEM GEMEINDERAT 
 

 
BERICHT DES GEMEINDERATS 
AUSBLICK SCHLÜSSELZIELE 2022 

 
Die Schlüsselziele des Gemeinderats für das Jahr 2022 sind neu auf unserer Website 

www.moerigen.ch zu finden. 

 

VORSTELLUNG SIMON TSCHANNEN 
GEMEINDERAT RESSORT INFRASTRUKTUR UND BAU, FORST UND 
LANDWIRTSCHAFT 

 
Ich bin am 4. Februar 1997 geboren. Aufgewachsen auf dem Bauernhof an 
der Oberdorfstrasse, war für mich nach der Schulzeit klar, dass ich die Lehre 
als Landwirt machen möchte. Nach drei Jahren auf verschiedenen 
Lehrbetrieben, habe ich im Jahr 2015 die Lehre zum Landwirt EFZ 
erfolgreich abgeschlossen. Nach der Rekrutenschule als Motorfahrer 
begann ich die Weiterbildung zum Agrotechniker HF und schloss diese im 
2021 ab. Seit dem Abschluss der Lehre bin ich Teilzeit und mittlerweile 
Vollzeit auf unserem Landwirtschaftsbetrieb tätig. Wohnhaft bin ich an der 
Schulstrasse 9 mit meiner Freundin Jessica. 
 
In meiner Freizeit trifft man mich im Winter gelegentlich auf den Skipisten und im Sommer auf 
dem Hornusserplatz Epsach. Des Weiteren engagiere ich mich auch für die Zucht von Kühen. 
Ich bin im OK einer regionalen Viehschau. 

 
 

VORSTELLUNG MATTHIAS SCHAUFELBERGER 
MITGLIED KOMMISSION FREIZEITANLAGEN AM SEE 

Ich bin am 13.09.1980 geboren. Meine ersten 3 Jahre habe ich in Mörigen 
gewohnt. Danach bin ich in Gerolfingen aufgewachsen. Ich habe eine Lehre 
als Automechaniker absolviert. Nach mehreren Jahren als Mechaniker bin 
ich dann für 10 Jahre im Kundendienst einer Garage tätig gewesen. Seit 
2016 arbeite ich als Verkehrsexperte im Prüfzentrum Orpund. 

Ich bin verheiratet und wohne mit meiner Frau und unserem Sohn (5) seit 
2015 wieder in Mörigen. Im Juni erwarten wir unseren zweiten 
Nachwuchs. 

Meine Freizeit verbringe ich gerne zu Hause mit der Familie. Im Sommer auch auf und im See 
und im Winter in den Bergen. 
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PRESSEMITTEILUNGEN GEMEINDERAT 

 
Alle Pressemitteilungen des Gemeinderats finden Sie auf unserer Homepage: 
www.moerigen.ch unter «Publikationen». 

 
STÄNDIGE ABSTIMMUNGS- UND WAHLKOMMISSION 

 
Sind Sie politisch interessiert? Möchten Sie einen Beitrag für die Stimmbürger:innen leisten? 
Der Gemeinderat hat die Möglichkeit für eine ständige Abstimmungs- und Wahlkommission 
geschaffen. An den Abstimmungs- und Wahlsonntagen arbeiten Sie mit und helfen Stimmen 
auszuzählen. Wenn Sie an dieser wertvollen Arbeit interessiert sind, melden Sie sich bei der 
Gemeindeschreiberei. Sie erhalten dazu weitere Auskünfte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

UKRAINE-HILFE 
 

Auf der Suche nach Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge bittet der Gemeinderat die 
Bevölkerung um Hilfe. Haben Sie leerstehenden Wohnraum, beispielsweise eine 
Einlegerwohnung, ein leeres Wohnhaus oder eine Ferienwohnung in Mörigen?  
Informieren Sie die Gemeindeverwaltung über gemeinde@moerigen.ch. Danke schön. 
 
In diesem Zusammenhang machen wir Sie darauf aufmerksam, dass auf der Website der Link 
zum Thema Kluger Rat – Notvorrat aufgeschaltet ist.  

http://www.moerigen.ch/
mailto:gemeinde@moerigen.ch
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Bildquelle: Internet 

 

AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG 

 
PERSONELLE MITTEILUNG 

Der Gemeindeschreiber Stefan Ackermann hat sich während der Probezeit für eine andere 
Herausforderung in der grösseren bernischen Gemeinde Orpund entschieden. Wir bedauern 
diesen Entscheid sehr und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Sie erreichen die 
Gemeindeschreiberin ad interim, Eveline Kocher auf gemeinde@moerigen.ch. 

 

ÖFFNUNGSZEITEN GEMEINDEVERWALTUNG 
 
Der Schalter sowie die Telefone der Gemeindeverwaltung sind wie folgt geöffnet: 
 

Montag  14:00 - 18:00 Uhr 

Dienstag 14:00 - 17:00 Uhr 

Donnerstag:  08:00 - 11:30 Uhr 

Freitag:  08:00 - 11:30 Uhr 
 

Termine nach Absprache sind ausserhalb der vorgenannten Öffnungszeiten möglich. 
 

 
SCHLIESSUNG DER GEMEINDEVERWALTUNG ÜBER AUFFAHRT 
 

Am Freitag nach Auffahrt, 27. Mai 2022, bleibt die Verwaltung geschlossen (Brücke). 
 

 

ABFALL-INFORMATIONEN 
 
KEHRICHTABFUHR (JEWEILS MITTWOCHS) 

Kehrichtsäcke sind jeweils am Mittwochmorgen bis spätestens um 
07.00 Uhr bereit zu stellen. Die Abfuhr von später deponierten 
Säcken kann nicht garantiert werden.  
Bitte beachten Sie, dass die Kehrichtsäcke nicht bereits am 
Vorabend bereitgestellt werden dürfen, da Tiere die Säcke 
aufreissen und den Kehricht in der Umgebung verteilen können. 
Alternativ kann ein Container - ähnlich wie ein Grüngutcontainer, 
siehe Bild - in einem Baumarkt besorgt werden. Ihre Nachbar:innen 
und die Mitarbeiter der Gemeindedienste danken es Ihnen. 
 
PAPIER- UND KARTONSAMMLUNG 

Papier und Karton muss nicht länger getrennt gesammelt werden. In Ihrem Bündel können Sie 
Papier und Karton gemeinsam zusammenbinden. Wer möchte, kann einen Container (analog 
Grüngutcontainer, s. Bild) mit Papier und Karton gemischt und ungebündelt füllen. 

 
 
 

mailto:gemeinde@moerigen.ch
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SBB- TAGESKARTEN 

 
Mit der Tageskarte reisen Sie einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kreuz und 
quer durch die Schweiz. 

 

 

 

 

 

Reservation / Abholung 

▪ www.moerigen.ch/sbb-tageskarten od. www.tageskarte-gemeinde.ch 

▪ Telefonisch unter 032 397 02 04 

▪ Am Schalter 

 
Die Abholung der Tageskarten erfolgt in jedem Fall am Schalter.  
Der Versand ist ausgeschlossen.  

 

Preise / Bezahlung 

Als Möriger:in bezahlen Sie pro Tageskarte CHF 42.—.  Für Auswärtige kostet diese CHF 47.—. 
 
 

Last-Minute-Angebot 

Kurzentschlossene profitieren von einem Last-Minute-Preis von CHF 21.—, wenn die 
Tageskarte am Verwendungstag selbst gekauft wird (sofern vorhanden). 
 
→ Reservationen sind bei Last-Minute ausgeschlossen. 
 

 
Verwendungstag   Abholtag 
Dienstag, Mittwoch und Freitag  jeweils am Vortag 30 Minuten vor Schalterschliessung 
Donnerstag Dienstag ab 16.30 Uhr 
Samstag, Sonntag und Montag Freitag ab 11.30 Uhr 

 
vgl. Nutzungsbestimmungen Tageskarten Gemeinde unter www.moerigen.ch 
 

 
  

Bildquelle: Internet 

http://www.moerigen.ch/sbb-tageskarten
http://www.tageskarte-gemeinde/
http://www.moerigen.ch/
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Bildquelle: Internet 

 
SOMMERZEIT – ZEIT ZUM DRAUSSEN SEIN 
 
Nach vielen Monaten drinnen in der warmen Stube freuen wir uns nun wohl alle auf die 
warmen und sonnigen Sommertage, welche uns - hoffentlich – erwarten werden.  
 
Es ist die Jahreszeit, in der vermehrt Fenster und Türen offen stehen und wir uns draussen 
aufhalten.  Damit sich alle in unserer schönen Umgebung wohlfühlen und erholen können, ist es 
wichtig, dass wir uns unseren Nachbar:innen und der Umwelt gegenüber rücksichtsvoll 
verhalten. 
 
In diesem Zusammenhang macht der Gemeinderat auf die Bestimmungen des 
Gemeindepolizeireglements aufmerksam: 
 
▪ Bezüglich Bau- und Gewerbelärm sind von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 

13.00 Uhr alle lärmlastigen Arbeiten, lautstarkes Verhalten und der Betrieb lärmiger 
Anlagen und Geräte zu unterlassen. 
 

▪ Ab 22.00 Uhr ist auf die Nachtruhe gebührend Rücksicht zu nehmen. 
 

▪ Der Betrieb von Rasenmähern, Häckslern und lärmintensiven (Garten-)Geräten ist von 
Montag bis Freitag, ab 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr und zwischen 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr 
verboten. Am Samstag ist der Betrieb ab 18.00 Uhr und am Sonntag sowie an allgemeinen 
Feiertagen generell verboten. 

Der Gemeinderat wünscht allen Möriger:innen eine schöne Sommerzeit und dankt Ihnen für 

die Mithilfe und Rücksichtnahme. 

 

 
Der Gemeinderat 
 
 

 

MÖRIGER BADETUCH 
 
Die nächste Badesaison kommt bestimmt! Mit dem platzsparenden und schnelltrocknenden 
Möriger Mikrofaser-Badetuch aus fairer Produktion sind Sie immer gut ausgerüstet. 
 
Material:   85% Polyester/15% Polyamide, 200 g/m2 

Pflege:  waschbar bei 30° 

Masse:   90 x 180 cm 

Preis:   CHF 45.—/Stk. 

Verkaufsstelle:  Gemeindeverwaltung 

 
 

 

 

 

 

Bildquelle: Gemeindeverwaltung 
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Bildquelle: Internet 

 
ZURÜCKSCHNEIDEN VON BÄUMEN, HECKEN UND STRÄUCHERN 
LÄNGS VON STRASSEN UND WEGEN 

 

 

 
 

Das Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen und das Gemeindebaureglement schreiben 
vor, dass Bäume, Hecken und Sträucher weder in das Strassenprofil hinein ragen noch die 
Strassenübersicht beeinträchtigen dürfen. Es gelten die folgenden Masse:  

▪ Das Strassengebiet ist bis auf eine Höhe von 4,5 m und - wenn die öffentliche Beleuchtung 
beeinträchtigt wird - bis auf Lampenhöhe von einhängenden Ästen freizuhalten; 

▪ Über Geh- und Radwegen gilt eine freie Durchgangshöhe von 2,5 m (Unterhaltsfahrzeuge); 

▪ Bei Kurven, Kreuzungen und überall dort, wo eine gute Übersicht gewährleistet werden muss, 
darf eine Grünhecke die Höhe von 80 cm nicht überschreiten; 

▪ Sträucher und Zäune dürfen nicht näher als 50 cm an den Strassenrand gesetzt werden und 
dürfen die Höhe von 120 cm nicht übersteigen; 

▪ Bepflanzungen wie Bodendecker usw., die über den Bundstein in die Fahrbahn 
hineinwachsen, sind bis hinter die Strassengrenze zurückzuschneiden. 

Im Weiteren gilt es zu beachten: 

▪ Der Abstand von elektrischen Leitungen (Viehwächter) hat mindestens 1,0 m zu betragen; 

▪ Bäume und Sträucher im Bereich von Hydranten sind soweit zurückzuschneiden, dass eine 
Bedienung gewährleistet bleibt; 

▪ Die Strassenanstösser haben die Verkehrsfläche von hinuntergefallenem Reisig, 
Blattwerk und Baumnadeln zu reinigen;  

▪ Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen auf einen Abstand von 2,0 m von der 
Grenze des öffentlichen Verkehrsraumes zurückverlegt werden; 

▪ Bei gefährlichen Strassenstellen sind Kulturen (z.B. Mais, Getreide) in einem genügend 
grossen Abstand gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, damit nicht ein Zurückschneiden 
bzw. vorzeitiges Mähen erfolgen muss. 

Wir ersuchen alle Strassenanstösser:innen und Grundeigentümer:innen, diese Vorschriften zu 
beachten und die Bäume, Hecken und Sträucher, wo erforderlich, bis spätestens 30.04.2022 
und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf das vorgeschriebene Mass 
zurückzuschneiden und die übrigen Massnahmen innerhalb der gleichen Frist durchzuführen. 
Nach Ablauf dieser Frist wird die Gemeinde diese Massnahmen ohne weitere Mahnung zu 
Lasten der Grundeigentümer vornehmen. 
 
Wir machen die Grundeigentümer zudem explizit darauf aufmerksam, dass sie für alle Unfälle, 
die aus Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, haftbar sind. 
 
Die Baukommission 
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 WÄRMEVERBUND MÖRIGEN (WVM) - Information Nr. 12 
 

Auf die Beschwerde beim Verwaltungsgericht wurde mit Urteil vom 13.12.2021 nicht 
eingetreten. Dieser Entscheid wurde durch die Beschwerdenführerin beim Bundesgericht 
angefochten. Die Gemeinde Mörigen hat eine Beschwerdeantwort zuhanden des 
Bundesgerichts erstellt. Nun entscheidet sich, ob das Bundesgericht auf die Beschwerde 
eintreten wird oder nicht. Weitere Informationen zum Wärmeverbund können aus dem Info 
I/2021 oder aus der Information Nr. 10 zum Wärmeverbund auf der Webseite der Gemeinde 
Mörigen entnommen werden. 

 
 Spezialkommission WVM 
 

 

 
 

ELEKTRONISCHES BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN 

sm. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat Ende September 2021 beschlossen, dass das 

elektronische Baubewilligungsverfahren «eBau» per März 2022 obligatorisch wird. Künftig 

müssen sämtliche Baugesuche und weitere Gesuche direkt auf der Plattform eBau ausgefüllt und 

der Gemeinde übermittelt werden. Viele Architekt:innen, Bauplanende und Bauherrschaften 

haben bereits gute Erfahrungen damit gemacht. 

Bis zur Anpassung des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21) müssen 
der Bauverwaltung das Gesuch sowie die unterzeichneten Baupläne zwingend auch zweifach 
ausgedruckt und unterschrieben der Bauverwaltung zugestellt werden. Rechtlich massgebend 
sind die in Papierform vorliegenden Baugesuchsunterlagen. Auch der Bauentscheid wird, wie bis 
anhin, noch per Post eröffnet. 
 
Für technischen Support zur Gesuchseingabe mit eBau wenden Sie sich an Telefon  
+41 31 636 99 97 
 
Weitere Informationen: www.be.ch/projekt-ebau 
Link eBau: www.be.ch/ebau 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.be.ch/projekt-ebau
http://www.be.ch/ebau
https://sso.be.ch/auth/realms/ebau/protocol/openid-connect/auth?client_id=portal&redirect_uri=https://www.portal.ebau.apps.be.ch/login&response_type=code&state=1cc3faac-7289-4002-a45b-7f646211458d&scope=openid
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AUSZUG AUS INFOBROSCHÜRE 
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SENIORINNEN UND SENIOREN 

 
 
 

 

 
Seniorenrat 
Mörigen 
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DIENSTLEISTUNGS-, VERANSTALTUNGS- UND ERLEBNISKALENDER 2022 

SENIORENRAT MÖRIGEN 
 
 

TAGES- UND ERLEBNIS-VERANSTALTUNGEN 2022 
 

April 2022  Frühlingswanderung mit Imbiss-Halt    

Mai 2022  Besuch der 3-D-Druckeranlage in Kallnach  

Juni 2022  E-Bike Ausflug an der Aare  

August 2022  Senioren-Ausflug der Gemeinde  

September 2022 Herbstwanderung mit Imbiss-Halt  

September 2022 Besuch im Bundeshaus in Bern   

Oktober 2022  «Recycling und Abfallverwertung» Besuch der Müve und ARA in Brügg 

November 2022 Workshop in Mörigen «Humor ist, wenn man trotzdem lacht»! 

November 2022 Senioren-Regionalanlass in Sutz-Lattrigen  

Dezember 2022 Senioren-Weihnachtsessen im Seeblick  

 

Ein Event-Flyer mit Datum, Detail- und Anmeldeinformationen wird für die einzelnen Veranstaltungen jeweils 4 

Wochen vorher zugestellt.   

 

 

 PERIODISCHE AKTIVITÄTEN 
 

▪ Senioren-Mittagsstamm (-Essen) im Seeblick, monatlich gemäss der Gemeindeplanung 

▪ Senioren-Jassnachmittag im Seeblick, jeden 2. Mittwochnachmittag im Monat mit Sonja Kjelsberg 

▪ English-conversation afternoon jeden 2. Dienstagnachmittag im Monat mit Jane Salzmann (nach 
Vorinformation im Seeblick oder im Vereinsraum) 

▪ Senioren-Gymnastik in der Mehrzweckhalle, jeden Dienstagmorgen 0900 – 10.00 Uhr oder 10.00 – 
11.00 Uhr mit Sandra Suter 

 

 

ALLGEMEINE DIENSTLEISTUNGSANGEBOTE AUF ANFRAGE 
 

Einkaufs- und Hauslieferungsdienst für die Grundbedürfnisse in Begleitung, Transport oder als Auftrag. 

Beiratshilfe und/oder Unterstützung nach Bedürfnis bzw. Problemstellung. 

Hilfeleistung oder Unterstützung im Rahmen als «Nachbarshilfe» nach gemeldetem oder festgestelltem 
Bedürfnis. 
 

 
ZUSÄTZLICHE PLANUNG UND ORGANISATION  
 

Kurse und Informationsveranstaltungen nach Bedürfnis und Nachfrage sowie Ideen aus dem Kreise der 
Seniorinnen und Senioren werden gerne aufgenommen und geprüft. 
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VEREINE / VERBÄNDE 
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Möriger- 
Kellerbahn 

 
        

 
 

Unsere Winteranlage für das Adventsfenster 

 

Der Verein Möriger-Kellerbahn (MKB) besteht seit 2014. Wir sind ein nicht gewinn-orientierter 

Verein und frönen der Modelleisenbahn Spur HO. 

Unser Ziel: 

• zusammen dem Eisenbahnhobby frönen  
• Bau einer Modulanlage  
• nicht eine perfekte Modellbahn zu betreiben, sondern Spass am Fahren und Bauen haben  
• Förderung von Kindern und Jugendlichen die Modellbahnen bauen  
• Ausflüge und Besuche von Eisenbahnveranstaltungen, Modellbautagen und zu Klubanlagen, 

sowie gesellige Anlässe   
 

Wir suchen Verstärkung für den Bau und Betrieb unserer Modulanlage. 

Hast Du Freude an der Landschaftsgestaltung? 

Hast Du ein Flair für Elektrik / Elektronik? 
 

Wir sind jeden zweiten Dienstag oder Mittwoch in unserem Lokal am Bauen (Schulstrasse 19 in 
Mörigen).  
 

Für Auskünfte steht Daniel Karrer gerne zur Verfügung. Kontaktiere ihn über Telefon oder E-
Mail: daniel.karrer@outlook.com oder 078 690 28 17. 
 

Wir Modellbähnler freuen uns Dich kennen zu lernen. 
 

  
 
 

 
 
 

 

mailto:daniel.karrer@outlook.com
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Bilder: Valérie Mahon 

DIE FREIZEITANLAGEN AM SEE (FAS) SIND FIT FÜR DIE SOMMERSAISON! 
 
 

Die Kopfweiden sind gestutzt, der Uferweg neu gekiest und neue Bänke und Tische gesetzt. 
 
Ein grosses MERCI für die geleistete Arbeit geht an unseren Betriebswart, Rolf Nobs und an 
unseren Wegmeister, Theo Nobs sowie an den Zivilschutz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das nächste «Info» erscheint im September 2022.  

Themen / Veranstaltungshinweise können bis 12. August 2022 eingebracht werden.  

 

 

Wir freuen uns, Sie 

begrüssen zu dürfen. 

 

Der Gemeinderat sowie die 

Mitarbeiter:innen der Gemeinde-

verwaltung und der Gemeindedienste 

wünschen Ihnen frohe Ostern und 

wunderbare Frühlings- und 

Sommertage! 
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FROHE OSTERN! 
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VERLOSUNG – LAKELIVE TICKETS 
 

Gewinnen Sie Tickets für das Lakelive Festival 

Die Gemeinde Mörigen unterstützt das Lakelive in Biel im Sinne eines Kulturbeitrags mit rund 
CHF 1'000.—. Damit die Möriger:innen auch davon profitieren können, hat der Gemeinderat 
für diesen Betrag Tickets für Freitag, 5. August 2022 bestellt. Es warten Bastian Baker, 
Pegasus und Patent Ochsner auf der Main Stage auf Sie. Mit ein wenig Glück sind Sie 
Gewinner:in. Machen Sie an der Verlosung mit! 

 
Ablauf 

Mit dem untenstehenden Talon können Sie an der Verlosung teilnehmen. Füllen Sie Ihre 
Angaben aus, wählen Sie zwischen 1 x 2 Tickets oder 1 x 3 Tickets und werfen Sie den Talon 
direkt bei der Gemeindeverwaltung Mörigen bis Sonntag, 15. Mai 2022 in den Briefkasten. Der 
Briefkasten wird am Montagmorgen geleert. Sämtliche eingegangenen Talons nehmen an der 
Verlosung am Montagabend, 16. Mai 2022 anlässlich der Gemeinderatssitzung teil. 
 
Bedingungen 

Sie sind in Mörigen wohnhaft. Mit der Teilnahme an der Verlosung stimmen Sie der Publikation 
Ihres Namens auf der Website der Gemeinde Mörigen und zu.  
Es werden weder Fotos noch Adressen publiziert. Die Gemeinderatsmitglieder und die 
Verwaltungsangestellten sind von der Verlosung ausgeschlossen.  
 
Wir wünschen viel Glück und dann viel Spass den freudigen Gewinner:innen am Freitagabend 
am Lakelive. 
 
Mehr Informationen zum Festival finden Sie unter www.lakelive.ch. 
 
 
Mörigen, 4. April 2022 Gemeinderat 

 
 

 
Teilnahme an der Verlosung von Lakelive-Tickets für Freitag, 5. August 2022 
 
Vorname und Name ………………………………………………………………………………………… 
  
Adresse ………………………………………………………………………………………... 
  
Ich möchte 1 x 2 Tickets gewinnen   

Ich möchte 1 x 3 Tickets gewinnen   
 
Teilnahmeschluss: Sonntag, 15. Mai 2022. Einwerfen beim Briefkasten der Gemeindeverwaltung. 
Digitale Zustellungen werden nicht akzeptiert. 


